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§ 17 StROG Geschaftsfuhrung im
Raumordnungsbeirat

StROG - Steiermarkisches Raumordnungsgesetz 2010

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.09.2025

(1) Die/Der Vorsitzende hat die Tatigkeit zu organisieren, insbesondere die Sitzungen vorzubereiten, einzuberufen und
zu leiten.

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, an den Sitzungen teilzunehmen. Ein Mitglied, das verhindert ist, ist durch ein
Ersatzmitglied zu vertreten.

(3) Der Raumordnungsbeirat ist beschlussfahig, wenn die/der Vorsitzende oder derenVertreterin/dessen Vertreter und
mindestens die Halfte der Mitglieder (Ersatzmitglieder) zur Zeit der Beschlussfassung anwesend sind.

(4) Beschlusse kdnnen auch auBerhalb einer Sitzung nach MalRgabe der Geschaftsordnung gefasst werden; dabei
mussen alle stimmberechtigten Mitglieder oder ihre Ersatzmitglieder Gelegenheit zur Stimmabgabe haben.

(5) Die naheren Bestimmungen Uber die GeschaftsfUhrung des Raumordnungsbeirats (insbesondere Uber die
Vorsitzfuhrung, Einberufung und den Ablauf der Sitzungen, die Beschlussfassung, die Beiziehung von
Auskunftspersonen und die Geschaftsstelle) kdnnen von der Landesregierung durch Verordnung festgelegt werden.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 111/2011, LGBI. Nr. 117/2017

In Kraft seit 01.01.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=111/2011&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=117/2017&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 17 StROG Geschäftsführung im Raumordnungsbeirat
	StROG - Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010


